
Tierschutzbeirat  

des Landes Sachsen-Anhalt 

beim 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  
des Landes Sachsen-Anhalt  

Leipziger Straße 58, 39112 Magdeburg  

Beschluss 2019-04 der Sitzung am 2. Juli 2019  

Beratungsgegenstand:  

Kennzeichnung und Registrierung von Katzen und Hunden  

Bezug 

keiner  

Erläuterung 

Bisher gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Kennzeichnung und Registrierung von 

Hunden und Katzen. Es existieren unterschiedliche Regelungen in den einzelnen 

Bundesländern. In Sachsen-Anhalt besteht aus Gefahrenabwehrgründen die 

Kennzeichnungs- und Registrierpflicht für Hunde.  

Bislang haben der Bund und die Mehrheit der Bundesländer eine verpflichtende 

Kennzeichnung und Registrierung von Katzen und Hunden abgelehnt. Hauptgründe 

dafür waren die ungenügende Kontrollierbarkeit der Kennzeichnung und 

Registrierung und die hohen Kosten für die Neuanlage und Pflege einer Datenbank. 

Der private Datenbankbetreiber Tasso e.V. würde seine Datenbank kostenfrei zur 

Nutzung zur Verfügung stellen und weist auf eine Verknüpfbarkeit mit anderen 

europäischen Datenbanken hin. Für den Tierhalter ist das Nutzen der Datenbank 

bisher kostenlos. Eine rechtliche Verpflichtung per Verordnung ist auf der Grundlage 

des § 2a Tierschutzgesetz möglich.  

Beschlussvorschlag 

Der Tierschutzbeirat fordert das Land Sachsen-Anhalt auf, sich auf Bund-
Länder-Ebene für eine verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung von 
Hunden und Katzen einzusetzen. 

Beschluss 

 10 Ja-Stimmen 

  2 Nein-Stimmen 

  1 Enthaltung 

Beschluss wurde mehrheitlich angenommen 


